
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 16. August 2022  

 
 Nr. 2022/1163  

 

Stiftung Papiliorama, 3210 Kerzers: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an die neuen 
Ausstellungen im Rahmen des Projektes «Papiliorama 2030+» 
  

1. Erwägungen 

Die Stiftung Papiliorama, Kerzers, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das Pro-
jekt «Papiliorama 2030+». Das Papiliorama ist schweizweit eine der lebendigsten Ausstellungen, 
die sich der Schönheit der Natur und insbesondere der faszinierenden Vielfalt der Tropenwälder 
wie auch der Biodiversität in der Schweiz widmet. Von einer gemeinnützigen Stiftung getragen, 
ist das Papiliorama weit über die Landesgrenze hinaus bekannt und geniesst als zoologische In-
stitution internationale Anerkennung. Gemäss Besuchendenstatistik kommen rund 5 % der Be-
suchenden aus dem Kanton Solothurn. Um auch in Zukunft weiter erfolgreich bestehen zu kön-
nen, sind im Papiliorama grössere Investitionen unumgänglich geworden. Einerseits muss die 
vorhandene Infrastruktur modernisiert werden, andererseits müssen neue Ausstellungen gebaut 
werden, um den Reichtum der Ökosysteme und ihrer zahlreichen Bewohner gerade auch Kin-
dern und Jugendlichen besser zu vermitteln. Das Projekt «Papiliorama 2030+» umfasst zahlrei-
che Massnahmen, welche die Institution auf ein starkes, zukunftsorientiertes Fundament stellen. 
Geplant sind unter anderem neun neue Ausstellungen über fremde und einheimische sowie be-
drohte und verbreitete Arten. Einige ausgewählte Ausstellungen dienen zudem als Informati-
onsplattform für die regionalen Naturschutzorganisationen. Die Gesamtkosten für die neuen 
Ausstellungen (inkl. Gebäudehüllensanierung) sind mit Fr. 8'045'000.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Der Stiftung Papiliorama, Kerzers, ist an die neuen Ausstellungen im Rahmen des 
Projektes «Papiliorama 2030+» ein Beitrag von insgesamt Fr. 75'000.00 aus dem 
Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, 
dass es sich um ein Engagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn handelt. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag jeweils auf Antrag des Amtes 
für Raumplanung zulasten des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 82592) wie folgt 
anzuweisen: 

2.4.1 Fr. 50'000.00 (1. Tranche) Projektbeitrag, nach Erhalt eines Nachweises über die 
Restfinanzierung und einer Rechnung mit Einzahlungsschein; 
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2.4.2 Fr. 25'000.00 (2. Tranche) Projektbeitrag, nach Erhalt eines Schlussberichtes sowie einer 
Schlussabrechnung und einer Rechnung mit Einzahlungsschein. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds (3) reg/010400 
Amt für Raumplanung, Natur und Landschaft 
Stiftung Papiliorama, Caspar Bijleveld, Moosmatte 1, 3210 Kerzers 


